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Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Festlegung eines 
Standpunkts der Union im Stabilitäts- und Assoziationsrat EU-
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien im Hinblick auf 
die Beteiligung der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien im Rahmen von Artikel 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 
168/2007 des Rates als Beobachter an den Arbeiten der Agentur 
der Europäischen Union für Grundrechte und die entsprechenden 
Modalitäten einschließlich Bestimmungen über die Mitwirkung an 
den von der Agentur eingeleiteten Initiativen, über finanzielle 
Beiträge und Personal 
KOM(2010) 720 endg.; Ratsdok. 18247/10 

 

 

 

Der Bundesrat hat gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG von der Vorlage Kenntnis ge-
nommen. 

 

Der Beschluss ist gemäß § 35 GO BR gefasst worden. 
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